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Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus  

Haupt-, Finanz- und 

Wirtschaftsausschuss 

12.06.2023 öffentlich Beschluss 

 

 

Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes; Bestätigung des Kommandanten und des stv. 

Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Neubiberg 

 

Sachverhalt: 

 

Am 30. Juni 2023 endet die Dienstzeit des Kommandanten und des ersten stellvertretenden 

Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Neubiberg. Aus diesem Grunde sind Neuwahlen 

durchzuführen. 

 

Mit Schreiben vom 02.05.2023 lud die Gemeindeverwaltung zur Wahl des Kommandanten sowie 

zur Wahl des ersten stellvertretenden Kommandanten. Die Wahl fand am 23.05.2023 im 

Gerätehaus der Feuerwehr Neubiberg statt. 

 

Gemäß Art. 8 Abs. 4 S. 1 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) ist der gewählte 

Feuerwehrkommandant und der gewählte erste Stellvertreter durch den Gemeinderat zu 

bestätigen. Gemäß § 9 Abs. 1 Buchst. d) der Geschäftsordnung des Gemeinderates ist dies Aufgabe 

des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses. Die Ausfertigung des Bestätigungsschreibens 

obliegt gem. Art. 36 Gemeindeordnung (GO) dem Ersten Bürgermeister. 

 

Im Bestätigungsverfahren durch den Gemeinderat wird gem. Art. 8 Abs. 4 S. 2 BayFwG die Eignung 

der Gewählten überprüft. Dies soll sicherstellen, dass nur fachlich und persönlich geeignete 

Persönlichkeiten das Amt des Kommandanten oder Kommandantenstellvertreters bekleiden 

(fachliche Legitimation). 

 

Herr Hannes Degen wurde bei der Wahl am 23.05.2023 erneut zum Kommandanten gewählt. 

 

Herr Hannes Degen erfüllt die Voraussetzungen des Art. 8 des BayFwG. Er ist fachlich und 

gesundheitlich für das Amt des Kommandanten geeignet. 

Die notwendige Stellungnahme des Kreisbrandrates vom 06.06.2023 liegt als Anlage 1 dem 

Sachvortrag bei. Herr Hannes Degen kann nach Auffassung des Kreisbrandrates uneingeschränkt 

bestätigt werden. 

 

Herr Marcel Creydt wurde bei der Wahl am 23.05.2023 zum 1. stellvertretenden Kommandanten 

gewählt. 
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Herr Marcel Creydt erfüllt die fachlichen Voraussetzungen des Art. 8 des BayFwG derzeit noch nicht, 

da er bislang die erforderlichen Lehrgänge nicht besucht hat. Es ist jedoch möglich, die Lehrgänge 

für „Leiter einer Feuerwehr“ und „Zugführer“ nach § 7 Abs. 1 Verordnung zur Ausführung des 

Bayerischen Feuerwehrgesetzes (AVBayFwG) i. V. m. Art. 8 Abs. 5 BayFwG innerhalb eines Jahres 

nachzuholen (Art. 8 Abs. 3 S. 2 BayFwG). Es ist davon auszugehen, dass Herr Creydt diese Lehrgänge 

innerhalb eines Jahres mit Erfolg besucht. 

Hinsichtlich der sonstigen Eignungsvoraussetzungen ergeben sich keine Zweifel. 

 

Die notwendige Stellungnahme des Kreisbrandrates vom 06.06.2023 liegt als Anlage 2 dem 

Sachvortrag bei. Herr Marcel Creydt kann nach Auffassung des Kreisbrandrates unter der 

auflösenden Bedingung bestätigt werden, sofern er innerhalb eines Jahres die erforderlichen 

Lehrgänge besucht.  

 

Dem Sachverhalt liegen folgende Unterlagen bei (im RIS unter Vorlagennr.: 2023/5513 abrufbar): 

 

- Anlage 1: Stellungnahme des Kreisbrandrates zur Wahl des Feuerwehrkommandanten 

- Anlage 2: Stellungnahme des Kreisbrandrates zur Wahl des stellvertretenden 

Feuerwehrkommandanten 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschuss bestätigt nach Art. 8 Abs. 4 S. 1 Bay. 

Feuerwehrgesetz (BayFwG) Herrn Hannes Degen als Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr 

Neubiberg. 

 

2. Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt, die Bestätigung von Herrn Hannes Degen zum 

Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Neubiberg auszufertigen. 

 

3. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss bestätigt nach Art. 8 Abs. 4 S. 1 und Abs. 5 Bay. 

Feuerwehrgesetz (BayFwG) Herrn Marcel Creydt als 1. stellvertretenden Kommandanten der 

Freiwilligen Feuerwehr Neubiberg unter der auflösenden Bedingung, dass er die Lehrgänge für 

„Leiter einer Feuerwehr“ und „Zugführer“ innerhalb eines Jahres mit Erfolg besucht. 

 

4. Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt, die Bestätigung von Herrn Marcel Creydt zum 1. 

stellvertretenden Kommandanten der unter Nr. 3 genannten auflösenden Bedingung 

auszufertigen. 
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